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Hilfe für Familien mit kleinen Einkommen
in der Corona-Zeit

Ministerin Giffey passt den Kinderzuschlag zum 1. April 2020 als

Notfall-KiZ an

Vie[e Familien stehen zurzeit vor existenzie[[en Sorgen, weiI es drastische wirtschaftliche

Einschnitte gibt. Famitien, die wegen der Corona-Epidemie Einkommenseinbußen

erteiden, und jetzt (nur noch) ein kteines Einkommen für sich und ihre Kinder erzielen,

so[[en in dieser Zeit besser unterstützt werden. Deshatb wurde der Kinderzuschlag

angepasst und vom 1. Apritbis zum 30. September 2020 zu einem Notfatt-KiZ umgebaut.

Der Kinderzuschlag unterstützt Familien mit kleinen Einkommen mit bis zu 185 Euro

monattich pro Kind zusätztich zum Kindergetd. Ats kteines Einkommen gitt beispielsweise

für eine Paarfamilie mit 2 Kindern ein Einkommen von ca. L.400 bis ca. 2.400 Euro netto

bei mittleren Wohnkosten.

Neu ist: Ausschlaggebend für die Prüfung, ob Notfalt-KiZ bewitligt wird, ist für Anträge ab

dem 01. Aprit 2020 das Einkommen der Ettern im letzten Monat und somit nicht mehr der

Durchschnitt der letzten 6 Monate. Für Anträge im Aprit ist also das Einkommen von März

relevant; für Anträge im Mai das Einkommen von Aprit. Beim Notfalt-KiZ müssen Eltern

zudem keine Angaben mehr zum Vermögen machen, wenn sie kein erhebliches Vermögen

haben.

Bundesfamitienministerin Dr. Franziska Giffey:

,,Mit dem Notfatt-KiZ reagieren wir schne[[ auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der

Corona-Epidemie auf Familien. Viele Familien haben ptötztich von heute auf morgen nur

noch ein kleines Einkommen. Diese Familien brauchen dringend staatliche Unterstützung

für sich und ihre Kinder. Neben dem Kurzarbeitergeld und den Lohnfortzahtungen nach

dem Infektionsschutzgesetz, schaffen wir mit den Anpassungen des Kinderzuschlags

einen zusätzlichen Schutzschitd für Familien mit kleinen Einkommen vor den Corona-

Fo[gen."
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Der Kinderzuschtag erreicht auch Setbständige oder Eltern, die noch keine 12 Monate

sozia[versicherungspflichtig beschäftigt waren und deswegen keinen Zugangzu

Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengetd haben.

In wetcher Höhe der Kinderzusch[ag gezahtt wird, hängt von der individuetten Situation ab

wie dem Einkommen, der AnzahIder Kinder, den Wohnkosten und dem Alter der Kinder.

Mit zunehmendem Einkommen verringern sich die 185 Euro nach und nach bis der KiZ

ganz aus[äuft. Wer den Kinderzuschlag erhält, ist grundsätzlich von den Kitagebühren

bef reit.

E[tern können mit dem KiZ-Lotsen prüfen, ob sie die Voraussetzungen erfü[[en:

https:/ /www.arbeitsagentu r.d e/fa m itie - u nd - kin d erlkiz- [otse

Fättt die Prüfung positiv aus, ste[[en Eltern den Antrag einfach ontine unter

www.kizdigitat.de bei der Fami[ienkasse.

Auch die Lebenslage von Eltern, die aktue[[ KiZ beziehen, wird besser erfasst: Ettern, die

den Kinderzusch[ag schon beziehen, können im Apritoder Mai 2020 einen einmaligen

Antrag auf Überprüfung stel[en. In diesen Fälten wird der Kinderzuschtag mit dem

aktue[[en Einkommen der Eltern aus dem letzten Monat neu berechnet. Eine Anpassung

der Höhe des Kinderzuschlags erfotgt nur, wenn die Überprüfung einen höheren Betrag

ergibt. Eltern, die den Antrag auf Kinderzuschlag bereits vor dem 1. Aprit 2020 geste[[t

haben, die aber noch keine Bewittigung erhalten haben, können ebenfatts einen

Ü berprüf ungsantrag stelten.

Ettern, die den Kinderzuschtag beziehen und bereits den Höchstsatz von l-85 Euro

erhalten, bekommen eine automatische Vertängerung der Leistung für weitere sechs

Monate. Sie müssen keinen neuen Antrag ste[[en und keine neuen Nachweise vortegen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

www.kinderzusch [as.de

www.i nf otoot-fa m i Iie.de

www.familienporta[.de

www.notfaIt-kiz.de
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